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Norm

AVG §38;

AVG §56;

VwGG §41 Abs1;

VwRallg;

WaffG 1986 §20 Abs1;

WaffG 1986 §6 Abs1 Z3;

Rechtssatz

Wurde der Beschwerdeführer mit

Strafurteil des Vergehens der Überlassung einer Faustfeuerwa e an eine Person, die zu deren Besitz nicht befugt ist,

rechtskräftig schuldig erkannt, verstieße die Behörde gegen die Bindungswirkung dieser strafgerichtlichen

Entscheidung, wenn sie im Gegensatz zu diesem Urteilsspruch die Befugnis eben dieser Person annähme (Hinweis E

vom 9. Dezember 1992, 90/13/0281).
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